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Rechtsmittelfrist.
§429

(1) Die Fristen zur Einlegung von Rechtsmitteln be
ginnen für die Verwaltungsbehörde erst mit der Zustel- 
lung.

(2) Zur Anbringung von Revisionsanträgen und zur 
Gegenerklärung auf solche steht der Verwaltungsbehörde 
eine Frist von einem Monat zu.

3a. Abschnitt
Sicherungs verfahren

Voraussetzungen.
429 a

Liegen Anhaltspunkte dafür vor, daß der Beschuldigte 
eine mit Strafe bedrohte Handlung im Zustand der Zu
rechnungsunfähigkeit begangen hat, und führt die Staats
anwaltschaft das Strafverfahren wegen der Zurechnungs
unfähigkeit des Beschuldigten nicht durch, so kann sie 
den Antrag stellen, die .Unterbringung des Beschuldigten 
in einer Heil- oder Pflegeanstalt selbständig anzuordnen 
(Sicherungsverfahren).

Anm.i Der Abschnitt „Sicherungsverfahren” ist durch Art. 2 Ziff. 37 
des AusfGes. zu dem Ges. gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und 
über Maßregeln der Sicherung und Besserung vom 24. November 1933 
(RGBl. I S. 1000) eingefügt worden.

Das Verfahren.
§ 429b

(1) Für das Sicherungsverfahren gelten sinngemäß die 
Vorschriften über das Strafverfahren, soweit nichts ande
res bestimmt ist.

(2) Der Antrag steht der öffentlichen Klage gleich. 
An die Stelle der Anklageschrift tritt eine Antragsschrift, 
die den Erfordernissen der Anklageschrift entsprechen
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